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1Titelporträt

Hüthig GmbH, Im Weiher 10, D-69121 Heidelberg, Telefon +49 (0) 6221 489-0, Telefax +49 (0) 6221 489-481, Internet: www.kgk-rubberpoint.de

KAUTSCHUK GUMMI KUNSTSTOFFE

 1  Kurzcharakteristik:
KGK Kautschuk Gummi Kunststoffe ist weltweit die einzige zweisprachige Fachzeit-
schrift für  Entwicklung, Verarbeitung und Anwendung in der Kautschuk-, Gummi- 
und Kunststoff industrie. Einmalig: Autoren aus aller Welt lassen ihr Know-how und 
ihre neuesten Erkenntnisse in das Redaktionsprogramm einfließen.

  Fachaufsätze mit Themen und Trends zur Strukturaufklärung, Materialzusammen-
setzung, Re cycling, Qualitätsmanagement sowie Produktberichte über Roh-, Hilfs- 
und Zusatzstoffe, neuentwickelte Maschinen und Instrumente prägen das Redakti-
onskonzept.

  KGK-Leser sind vornehmlich Entscheidungsträger: im oberen und mittleren Ma-
nagement  sowie in den Abteilungen Forschung, Entwicklung und Produktion.

  KGK Kautschuk Gummi Kunststoffe ist das Organ der Deutschen Kautschuk-Gesell-
schaft e.V. (DKG) und des Normenausschuss Kautschuktechnik mit DIN.

 2 Erscheinungsweise: 10 x jährlich

 3  Jahrgang/Jahr: 63. Jahrgang 2010

 4  Web-Adresse (URL): www.kgk-rubberpoint.de

 5 Mitgliedschaften: Deutsche Fachpresse, IVW

 6 Organ: Deutsche Kautschuk-Gesellschaft e.V.
  Fachnormenausschuss Kautschukindustrie
  im Deutschen Normenaussschuss

 7 Herausgeber:   Prof. Dr. Robert H. Schuster

 8 Verlag:  Hüthig GmbH
Geschäftsführung: Sabine Buckley

  Postanschrift: Postfach 10 28 69, D-69018 Heidelberg
Hausanschrift: Im Weiher 10, D-69121 Heidelberg
  Telefon: +49 (0) 6221 489-301

Telefax: +49 (0) 6221 489-481

  Internet: http://www.kgk-rubberpoint.de
E-Mail: luisa.clasen@huethig.de

 9 Redaktion:  Dipl.-Chem. Martina Bechstedt, Chefredakteurin

10 Anzeigen:  Ludger Aulich, Anzeigenleiter
Luisa Clasen, Media Beratung

11 Vertrieb: +49 (0) 6123 9238-257

12  Bezugspreis: (inklusive Versandkosten + MwSt.)
Jahresabonnement  Inland   € 269,00

Ausland   € 278,00

 Einzelverkaufspreis zuzüglich Versandkosten € 31,00

13 ISSN-Nr.  0948-3276

14 Umfangs-Analyse   2008 = 10 Ausgaben

 Format der Zeitschrift:  DIN A 4

 Gesamtumfang:  688 Seiten = 100,0 %

 Redaktioneller Teil:  540 Seiten = 78 %

 Anzeigenteil:  148 Seiten = 22 %

 davon  Stellen/Gelegenheitsanzeigen: 4 Seiten = 2,7 %
Einhefter:  8 Seiten = 5,4 %

 Beilagen:  3 Stück

15  Inhalts-Analyse des redaktionellen Teils 2008 = 540 Seiten
nach Themenbereichen:
 Exclusivbeiträge  366 Seiten = 67,78 %
Internat. Wirtschaftsnachrichten 29 Seiten = 5,37 %
Produktberichte  49 Seiten = 9,07 %
Berichte aus Firmen, Verbände, Institutionen u. ä. 71 Seiten = 13,15 %
Fachbücher  2 Seiten = 0,37 %
Sonstiges  23 Seiten = 4,26 %

   540 Seiten = 100,00 %

2010
Media-Informationen
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7 Anzeigenpreise (Formate siehe Seite 6): 
Alle Preise in Euro zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Preise s/w Grundpreis 5% Rabatt 10% Rabatt 15% Rabatt 20% Rabatt

1/1 2060,00 1957,00 1854,00 1751,00 1648,00

2/3 1375,00 1306,25 1237,50 1168,75 1100,00

1/2 1030,00 978,50 927,00 875,50 824,00

Junior Page 1185,00 1125,75 1066,50 1007,25 948,00

1/3 692,00 657,40 622,80 588,20 553,60

1/4 542,00 514,90 487,80 460,70 433,60

1/8 287,00 272,65 258,30 243,95 229,60

Komplettpreise 2c-Anzeigen 2c-Preis 5% Rabatt 10% Rabatt 15% Rabatt 20% Rabatt

1/1 2520,00 2417,00 2314,00 2211,00 2108,00

2/3 1835,00 1766,25 1697,50 1628,75 1560,00

1/2 1410,00 1358,50 1307,00 1255,50 1204,00

Junior Page 1565,00 1505,75 1446,50 1387,25 1328,00

1/3 1072,00 1037,40 1002,80 968,20 933,60

1/4 802,00 774,90 747,80 720,70 693,60

1/8 547,00 532,65 518,30 503,95 489,60

Komplettpreise 4c-Anzeigen 4c-Preis 5% Rabatt 10% Rabatt 15% Rabatt 20% Rabatt

1/1 3130,00 3027,00 2924,00 2821,00 2718,00

2/3 2445,00 2376,25 2307,50 2238,75 2170,00

1/2 2000,00 1948,50 1897,00 1845,50 1794,00

Junior Page 2155,00 2095,75 2036,50 1977,25 1918,00

1/3 1662,00 1627,40 1592,80 1558,20 1523,60

1/4 1132,00 1104,90 1077,80 1050,70 1023,60

1/8 877,00 862,65 848,30 833,95 819,60
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PAnzeigenpreisliste
Nr. 44

gültig ab 01.10.2009
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Hüthig GmbH, Im Weiher 10, D-69121 Heidelberg, Telefon +49 (0) 6221 489-0, Telefax +49 (0) 6221 489-481, Internet: www.kgk-rubberpoint.de

KAUTSCHUK GUMMI KUNSTSTOFFE

8 Zuschläge

8.1 Farbzuschläge: nicht rabattierbar  2farbig  4farbig
 1/1   € 460,–  1.070,–
 1/2 und kleiner  € 380,–     970,–
 1/4 und kleiner  € 260,–     590,–
 Zuschläge gelten für Farben aus Euroskala Sonderfarbe auf Anfrage

8.2 Vorzugsplatzierungen:
  Titelseite 4c                                                  €  3.950,–

 2. Umschlagseite 2c / 4c    € 2.830,– / €  3.440,–
4. Umschlagseite 2c / 4c    € 2.830,– / €  3.440,–
Bindende Platzierungsvorschriften: jeweils 10 % vom Grundpreis
Preise und Bedingungen für Titelseiten auf Anfrage.

8.3 Formatzuschläge:
 Angeschnittene Anzeigen, Anzeigen über Bund:  10 % vom Grundpreis

9  Rubrikanzeigen:  
Stellenangebote pro mm (1-spaltig, 41 mm breit) € 2,20
Stellengesuche pro mm (1-spaltig, 41 mm breit) € 1,45
An-/Verkäufe pro mm (1-spaltig, 41 mm breit) € 2,20
Chiffregebühr    € 16,–

10 Sonderwerbeformen: siehe Informationsblatt Sonderwerbeformen auf Seite 6

11 Rabatte:  bei Abnahme innerhalb von 12 Monaten (grundsätzlich nur auf den 
Grundpreis)

 Malstaffel:  Mengenstaffel:
  3-maliges Erscheinen 3 % 1,5 Seiten 3 %
  6-maliges Erscheinen 5 % 3 Seiten 5 %
  9-maliges Erscheinen 10 % 6 Seiten 10 %
 12-maliges Erscheinen 15 % 9 Seiten 15 %
   12 Seiten 20 %

12 Kombinationen: auf Anfrage

13 Einhefter: Anlieferung gefalzt, unbeschnitten, ohne Rückenklammerung

14  Beilagen:  (nicht rabattierfähig und nur für Gesamtauflage)
Mind. Format 10,5 x 14,8 cm, mind. Gewicht pro Einzelblatt 150 g/m2

  bis zu 25 g Gewicht  € 985,–
je weitere 25 g Gewicht € 499,–
Portoanteil je 1000 Beilagen:
bis zu 25 g Gewicht  € 13,40
bis zu 30 g Gewicht  € 18,80
bis zu 35 g Gewicht  € 21,10
bis zu 40 g Gewicht  € 22,60
max. Papierformat 20 x 28 cm
Anlieferung: Muster bei Auftragserteilung, Auflage bis 14 Tage vor Erscheinen

15  Aufgeklebte Werbemittel:  (nur für Gesamtauflage)
In Verbindung mit Anzeige oder Einhefter  € 475,–
zuzüglich Klebekosten, mind. Format 6,0 x 7,5 cm mit 150 g/m2

– für maschinelle Verarbeitung € 135,–
– für manuelle Verarbeitung € 280,–
Postgebühr pro 1000: € 5,10
Positionierung auf Anfrage

16  Lieferanschrift für Positionen 13 bis 15:
Kessler Druck + Medien, Michael-Schäffer-Str. 1, D-86399 Bobingen
(mit Vermerk: für KGK, Heft Nr. ...)

Papier-
Umfang gewicht

Mind.
Gewicht

bis
120 g/m2

bis
170 g/m2

über
170 g/m2

2 Seiten 120 g/m2 € 2.345,– € 2.470,– € 2.593,–

4 Seiten  80 g/m2 € 3.578,– € 3.753,– € 3.945,–
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Nr. 44
gültig ab 01.10.2009
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KAUTSCHUK GUMMI KUNSTSTOFFE

1 Auflage:
 Druckauflage: 2.586 Exemplare
 Tatsächlich verbreitete Auflage: 2.290 Exemplare

(lt. AMF-Schema 2, Ziffer 17)

2 Zeitschriftenformat: 210 mm breit, 297 mm hoch, DIN A 4 
 Satzspiegel:  178 mm breit, 257 mm hoch

Spaltenzahl: 4 Spalten, Spaltenbreite: 41 mm 

3 Druckverfahren: Bogen-Offsetdruck
 Bindeverfahren: Rückendrahtheftung

  Druckunterlagen: Anlieferung von Daten im PDF-Format, Ver sion 1.3 (PDF/X-1a), 
mit Acrobat Distiller ab Version 4.0 erzeugt und mit  rastermoduliertem Proof. 
Bilddaten hochauflösend mindestens 300 dpi, Auflösung für 60er Raster, Farb-
modell immer CMYK (nie RGB oder LAB-Elemente).

  Farbanzeigen: Bei digital übermittelten Druckvorlagen für Farbanzeigen ist 
gleichzeitig ein Farb-Proof mit Fogra Medienkeil Version 2.0 oder 2.2 und einem 
Proof- bzw. Messprotokoll (= Zertifikat) vom Kunden mitzuliefern. Ansonsten 
bestehen keine Ersatzansprüche des Kunden wegen etwaiger 
Farbabweichungen.

  Vorgaben für das Proof: Nach FOGRA-Standard. Mit FOGRA Medienkeil 2.0 oder 
2.2 nach Standard, ISOwebcoated.icc für Inhalt in der Regel Papiertyp 3 FOGRA 
28L - nach Standard, ISOcoated_v2_eci.icc für Umschlag in der Regel Papiertyp 2 
FOGRA 39L - nach Standard.

  Bitmap (Strichscans) sollten eine Auflösung von  mindestens 800 dpi haben. Das 
Format angelegt in Originalmaßen plus Beschnitt zu gaben und Beschnittmarken. 
Weitere Informationen über Voreinstellungen des PDF-Formates unter 
www.pdf-club.de oder technische Hotline +49 (0) 8191 125-875

4 Termine: siehe Redaktionsplan

 Erscheinungsweise: monatlich, 10 Ausgaben

 Erscheinungstermine: siehe Redaktionsplan

 Anzeigenschluss: siehe Redaktionsplan

5 Verlag: Hüthig GmbH
Hausanschrift: Im Weiher 10, D-69121 Heidelberg
Postanschrift: Postfach 10 28 69, D-69018 Heidelberg

 Ust.-ID: DE 143 262 410

 Internet: www.kgk-rubberpoint.de

 Anzeigenabteilung: Luisa Clasen
 Telefon +49 (0) 6221 489-301
 Telefax +49 (0) 6221 489-481
 E-Mail:  luisa.clasen@huethig.de

6 Zahlungs- 30 Tage nach Rechnungsdatum netto,
bedingungen:  2% Skonto bei Vorauszahlung oder Bankeinzug

 Bankverbindung:  Postbank Ludwigshafen:
Kto.-Nr.: 4 799 673, BLZ: 545 100 67,
IBAN: DE77 5451 0067 0004 7996 73
SWIFT/BIC: PBNKDEFF
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Informationsblatt

Formate
Ergänzung zur

Anzeigenpreisliste Nr. 44
gültig ab 01.10.2009
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KAUTSCHUK GUMMI KUNSTSTOFFE

1/2 Seite hoch
86 x 257 mm

angeschnitten
105 x 303 mm

1/2 Seite quer
178 x 126 mm

angeschnitten
216 x 149 mm

Anschnittformate inkl. 3 mm Beschnitt zugaben

1/4 Seite hoch
 41 x 257 mm
 60 x 303 mm*

1/4 Seite Block
 86 x 126 mm
105 x 149 mm*

1/4 Seite quer
178 x 62 mm
216 x 85 mm*

Junior-Page
126 x 178 mm

angeschnitten
145 x 203 mm

1/3 Seite quer
178 x 83 mm

angeschnitten
216 x 106 mm

1/3 Seite hoch
56 x 257 mm

angeschnitten
75 x 303 mm

1/1 Seite
178 x 257 mm
 
angeschnitten
216 x 303 mm

2/3 Seite hoch
117 x 257 mm

angeschnitten
136 x 303 mm

2/3 Seite quer
178 x 169 mm

angeschnitten
216 x 194 mm

*angeschnitten

Format jeweils Breite x Höhe

1/8 Seite Block
 86 x 62 mm
105 x 85 mm*

1/8 Seite hoch
 41 x 126 mm
 60 x 149 mm*

1/8 Seite quer
178 x 29 mm
216 x 52 mm*

Anlieferung Einhefter:

Breite: 210 mm

+ 4 mm Beschnitt
Innenseite

+ 3 mm Beschnitt
Außenseite

Höhe: 297 mm

+ 5 mm Beschnitt Kopf
+ 3 mm Beschnitt Fuß

*angeschnitten
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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen, Beilagen und Online-Werbemittel
§ 1 Geltung, Ausschließlichkeit
1. Für die Annahme und die Veröffentlichung aller Werbeaufträge sowie Folgeaufträge gelten ausschließlich die vorliegenden AGB sowie 
die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuelle Preisliste des Verlages, deren Regelungen einen wesentlichen Vertragsbestandteil bilden. 
Die Gültigkeit etwaiger AGB des Auftraggebers ist, soweit sie mit diesen AGB nicht übereinstimmen, ausgeschlossen.
2. Diese AGB gelten sinngemäß für Beilagenaufträge. Diese werden vom Verlag grundsätzlich erst nach Vorlage eines Musters angenom-
men.

§ 2 Angebot, Vertragsschluss
1. Aufträge für Anzeigen können persönlich, telefonisch, schriftlich, per Telefax, per E-Mail oder per Internet aufgegeben werden. Der 
Verlag haftet nicht für Übermittlungsfehler.
2. Ein Vertrag kommt erst durch die schriftliche Auftragsbestätigung des Verlages zustande. Es gilt jeweils die im Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses gültige Preisliste. 
3. Der Verlag ist berechtigt, Anzeigenaufträge, auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Gesamtabschlusses, nach pflichtgemäßem 
Ermessen abzulehnen. Dies gilt insbesondere, wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt oder vom 
deutschen Werberat in einem Beschwerdeverfahren beanstandet wurde, deren Veröffentlichung für den Verlag wegen des Inhalts, der 
Herkunft oder der technischen Form unzumutbar ist oder Beilagen durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines 
Bestandteils der Zeitung erwecken oder Fremdanzeigen enthalten. Der Verlag hat die Ablehnung unverzüglich nach Kenntniserlangung 
der betreffenden Inhalte zu erklären.

§ 3 Preise, Zahlungsbedingungen, Preisminderung
1. Der Preis für die Veröffentlichung einer Anzeige richtet sich nach der zurzeit gültigen Preisliste. Bei Änderung der Anzeigenpreisliste 
gelten die neuen Bedingungen auch für laufende Verträge.
2. Die in der Preisliste bezeichneten Nachlässe werden nur dem Auftraggeber und nur für die innerhalb eines Jahres erscheinenden 
Anzeigen gewährt (Anzeigenjahr). Wiederholungsrabatte gelten nur innerhalb eines Anzeigenjahres. Die Frist beginnt mit dem 
Erscheinen der ersten Anzeige, wenn nicht anders vereinbart.
3. Bei Erweiterung des Auftrages entsteht ein Anspruch auf rückwirkenden Rabatt, sofern der Grundauftrag rabattfähig war. Der Anspruch 
erlischt, wenn er nicht spätestens einen Monat nach Ablauf des Anzeigenjahres geltend gemacht wird. Erreicht ein Auftrag nicht das 
vorhergesehene Auftragsvolumen, so wird der zuviel gewährte Preisnachlass nachträglich in Rechnung gestellt. 
4. Der Rechnungsbetrag ist netto (ohne Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Bei Vorauskasse oder 
Einräumung einer Einzugsvollmacht gewährt der Verlag dem Auftraggeber ein Skonto in Höhe von 2 % des Rechnungsbetrages.
5. Zahlungen müssen kosten- und spesenfrei auf die in der Rechnung angegebenen Bankkonten des Verlages geleistet werden. 
6. Bei Zahlungsverzug werden Zinsen entsprechend § 288 BGB berechnet. Mahn- und Inkassokosten, die durch Zahlungsverzug entstehen, 
trägt der Auftraggeber. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung eines laufenden Auftrags bis zur Bezahlung zurück-
stellen und Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag 
berechtigt, auch während der Laufzeit eines Abschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen abweichend von einem ursprünglich verein-
barten Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Anzeigenentgelts und vom Ausgleich offener Rechnungsbeträge abhängig zu machen. 
Fehlerhafte Anzeigenrechnungen können innerhalb von sechs Monaten nach Rechnungsstellung korrigiert werden. 
7. Sämtliche Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung.
8. Bei Anzeigenaufträgen aus dem Ausland, die nicht mehrwertsteuerpflichtig sind, erfolgt die Rechnungsstellung ohne 
Mehrwertsteuerberechnung. Der Verlag ist zur Nachberechnung der Mehrwertsteuer berechtigt, wenn die Finanzverwaltung die 
Steuerpflicht der Anzeige bejaht.
9. Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über mehrere Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung hergeleitet werden, 
wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige beginnenden Insertionsjahres die in der Preisliste oder auf andere Weise 
genannte durchschnittliche Auflage des vergangenen Kalenderjahres unterschritten wird. Eine Auflagenminderung ist nur dann ein zur 
Preisminderung berechtigter Mangel, wenn eine zugesicherte Auflage um mindestens 20 % unterschritten wird.

§ 4 Vertragsabwicklung
1. Anzeigenaufträge sind innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzuwickeln, beginnend mit dem Erscheinen der ersten 
Anzeige.
2. Für die rechtzeitige Lieferung fehlerfreier Druckvorlagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschä-
digte Druckvorlagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet für die belegte Ausgabe übliche Druckqualität im 
Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten. Druckvorlagen werden nur auf besondere Aufforderung an den 
Auftraggeber zurückgesandt, andernfalls gehen sie in das Eigentum des Verlages über. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet sechs Monate 
nach Ablauf des Auftrages.
3. Kosten für die Anfertigung bestellter Vorlagen, Filme oder Zeichnungen sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende 
erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen trägt der Auftraggeber. 
4. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit des 
zurückgesandten Abzugs. Wird der Abzug nicht fristgemäß an den Verlag zurückgeschickt, so gilt die Genehmigung zum Druck als 
erteilt.
5. Komplette Belegexemplare liefert der Verlag auf Anfrage nur ab viertelseitigen Anzeigen.
6. Die Aufmachung und Kennzeichnung redaktionell gestalteter Anzeigen ist rechtzeitig vor Erscheinen mit dem Verlag abzustimmen. 
Textteilanzeigen müssen sich schon durch ihre Grundschrift vom redaktionellen Teil unterscheiden. Der Verlag ist berechtigt, Anzeigen, die 
nicht als solche zu erkennen sind, deutlich als Werbung zu kennzeichnen. 
7. Zuschriften auf Chiffreanzeigen werden bis vier Wochen nach Veröffentlichung der Anzeige aufbewahrt und dem Auftraggeber auf 
normalem Postwege zugesandt (auch wenn es sich um Express- oder Einschreibesendungen handelt). Eine Gewähr für die Verwahrung 
und rechtzeitige Weitergabe der Offerten übernimmt der Verlag jedoch nicht.
8. Die in der Preisliste ausgewiesenen Anzeigenschlüsse und Erscheinungstermine sind für den Verlag unverbindlich. Dem Verlag steht es 
frei, diese kurzfristig dem Produktionsablauf entsprechend anzupassen.
9. Anzeigenaufträge können nur rechtzeitig, spätestens zum Anzeigenschlusstermin, und schriftlich, per Telefax oder E-Mail gekündigt 
werden. Ist die Anzeige bereits in Druck gegeben, hat der Auftraggeber die Anzeige zu bezahlen. Ansonsten kann der Verlag die Erstattung 
der bis zur Kündigung angefallenen Kosten nach den gesetzlichen Vorschriften verlangen. 

10. Der Auftraggeber ist für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der Anzeige verantwortlich. Er stellt den Verlag von allen Ansprüchen 
Dritter wegen der Veröffentlichung der Anzeige frei, einschließlich der angemessenen Kosten zur Rechtsverteidigung. Der Verlag ist nicht 
zur Prüfung verpflichtet, ob ein Anzeigenauftrag die Rechte Dritter beeinträchtigt. Wird der Verlag durch gerichtliche Verfügung z.B. zum 
Abdruck einer Gegendarstellung aufgrund der geschalteten Anzeige verpflichtet, hat der Auftraggeber die Kosten nach der gültigen 
Anzeigenpreisliste zu tragen.
11. Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnungen gegenüber den Werbungstreibenden an die 
Preisliste des Verlags zu halten. Die vom Verlag gewährte Vermittlungsprovision errechnet sich aus dem Kundennetto, also nach Abzug 
von Rabatt, Boni und Mängelnachlass. Die Vermittlungsprovision fällt nur bei Vermittlung von Aufträgen Dritter an. Sie wird nur an vom 
Verlag anerkannte Werbeagenturen vergütet unter der Voraussetzung, dass der Auftrag unmittelbar von der Werbeagentur erteilt wird, 
ihr die Beschaffung der fertigen und druckreifen Druckunterlagen obliegt und eine Gewerbeanmeldung als Werbeagentur vorliegt. Dem 
Verlag steht es frei, Aufträge von Werbeagenturen abzulehnen, wenn Zweifel an der berufsmäßigen Ausübung der Agenturtätigkeit oder 
der Bonität der Werbeagentur bestehen. Anzeigenaufträge durch Werbeagenturen werden in deren Namen und auf deren Rechnung 
erteilt. Soweit Werbeagenturen Aufträge erteilen, kommt der Vertrag daher im Zweifel mit der Werbeagentur zustande. Soll ein 
Werbungtreibender Auftraggeber werden, muss dies gesondert unter namentlicher Nennung des Werbungtreibenden vereinbart wer-
den. Der Verlag ist berechtigt, von der Werbeagentur einen Mandatsnachweis zu verlangen.

§ 5 Mängelgewährleistung
1. Für die Aufnahme von Anzeigen in bestimmte Nummern oder Ausgaben oder an bestimmten Plätzen wird keine Gewähr geleistet. 
2. Der Verlag gewährleistet die drucktechnisch einwandfreie Wiedergabe der Anzeigen entsprechend Ausdruck auf Auflagenpapier. 
Voraussetzung ist die Zusendung geeigneter Druckvorlagen (vgl. Angaben in Preisliste).
3. Farbanzeigen: Bei digital übermittelten Druckvorlagen für Farbanzeigen ist gleichzeitig ein Farb-Proof vom Kunden mitzuliefern. 
Ansonsten bestehen keine Ersatzansprüche des Kunden wegen etwaiger Farbabweichungen.
4. Reklamationen müssen vom Auftraggeber bei offensichtlichen Mängeln spätestens innerhalb von zwei Wochen nach Eingang der 
Rechnung geltend gemacht werden. Nicht offensichtliche Mängel muss der Auftraggeber spätestens ein Jahr nach Veröffentlichung der 
entsprechenden Druckschrift reklamieren. Bei fehlerhaftem Abdruck einer Anzeige, trotz rechtzeitiger Lieferung einwandfreier 
Druckvorlagen und rechtzeitiger Reklamation, kann der Auftraggeber den Abdruck einer einwandfreien Ersatzanzeige verlangen. Der 
Anspruch auf Nacherfüllung ist ausgeschlossen, wenn dies für den Verlag mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden ist. Lässt der Verlag 
eine ihm gesetzte angemessene Frist verstreichen, verweigert er die Nacherfüllung, ist die Nacherfüllung dem Auftraggeber nicht zumut-
bar oder schlägt sie fehl, so hat der Auftraggeber das Recht, vom Vertrag zurückzutreten oder Zahlungsminderung in dem Ausmaß geltend 
zu machen, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Gewährleistungsansprüche von Kaufleuten verjähren 12 Monate nach 
Veröffentlichung der entsprechenden Anzeige. Beachtet der Auftraggeber die Empfehlungen des Verlags zur Erstellung und Übermittlung 
von digitalen Druckunterlagen nicht, stehen ihm keine Ansprüche wegen fehlerhafter Anzeigenveröffentlichung zu. Dies gilt auch, wenn 
er sonstige Regelungen dieser AGB der Preisliste nicht beachtet.
5. Sind etwaige Mängel bei den Druckunterlagen nicht sofort erkennbar, sondern werden diese erst beim Druckvorgang deutlich, so hat 
der Kunde bei ungenügendem Abdruck keine Ansprüche.
6. Beachtet der Kunde die Empfehlungen des Verlags zur Erstellung und Übermittlung von digitalen Druckunterlagen nicht, so stehen ihm 
keine Ansprüche wegen fehlerhafter Anzeigenveröffentlichung zu.
7. Der Kunde haftet dafür, dass die übermittelten Dateien frei von Computerviren sind. Dateien mit Computerviren kann der Verlag 
löschen, ohne dass der Kunde hieraus Ansprüche herleiten könnte. Der Verlag behält sich zudem Ersatzansprüche vor, wenn die 
Computerviren beim Verlag weiteren Schaden verursachen.
8. Für vom Auftraggeber bereitgestelltes Material (Einhefter, Beilagen etc.) übernimmt der Verlag keine Gewähr für die Richtigkeit der als 
geliefert bezeichneten Mengen oder Qualitäten.

§ 6 Haftung
1. Der Verlag haftet für vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schäden, für Schäden aus schuldhafter Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit sowie für Schäden aufgrund mindestens leicht fahrlässiger Verletzung einer Pflicht, die für die Erreichung des 
Vertragszwecks von wesentlicher Bedeutung ist (Kardinalspflicht). Die Schadensersatzpflicht ist - abgesehen von der Haftung für Vorsatz 
und schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit - auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden 
begrenzt. Im Übrigen sind Schadenersatzansprüche gegen den Verlag unabhängig vom Rechtsgrund ausgeschlossen. Soweit die Haftung 
des Verlages nach den vorstehenden Regelungen ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung seiner 
Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. Schadensersatzansprüche 
gegen den Verlag verjähren, abgesehen von Ansprüchen aus unerlaubter oder vorsätzlicher Handlung, in 12 Monaten nach dem Zeitpunkt, 
in dem der Auftraggeber von den den Anspruch begründenden Umständen Kenntnis erlangt hat oder hätte erlangen müssen. 
2. Der Verlag wird im Falle höherer Gewalt und bei vom Verlag unverschuldeten Arbeitskampfmaßnahmen von der Verpflichtung zur 
Auftragserfüllung frei; Schadensersatzansprüche bestehen deswegen nicht. 

§ 7 Speicherung von Kundendaten
Der Verlag speichert im Rahmen der Geschäftsbeziehungen die Kundendaten mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung nach den 
gesetzlichen Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes.

§ 8 Erfüllungsort, Gerichtsstand
1. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen des Werbeauftrags/dieser AGB unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit 
der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Eine unwirksame Bestimmung wird vielmehr im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung 
durch eine solche Regelung ersetzt, die dem von den Vertragsparteien mit der unwirksamen Bestimmung verfolgten wirtschaftlichen 
Zweck möglichst nahe kommt. Entsprechendes gilt für die Ausfüllung etwaiger Regelungslücken.
2. Änderungen der Bestimmungen des Werbeauftrags/dieser AGB und die Abbedingung des Schrift-/Textformerfordernisses bedürfen der 
Schrift-/Textform.
3. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluß des UN-Kaufrechts und unter Ausschluss von Kollisionsrecht. 
Erfüllungsort ist Heidelberg. Gerichtsstand für Klagen gegen Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-
rechtliche Sondervermögen ist Heidelberg. 

Stand: Juli 2009
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